
 

Antrag BHV 24.02.2019 

Bremer Hockey  – Verband   e.V.  

- 1.Vorsitzender - 

Frank  Selzer,  Philipp-Reis-Str. 22 a, 28357  Bremen, Tel: 0421 / 20 53 252, Fax:  0421 / 20 53 253  

E-Mail: frank.selzer-hockey@arcor.de 

 

Bremen, 24.02.2019 

 

Antrag an den Bundestag des DHB 
An   

Deutscher Hockey-Bund 

Geschäftsstelle 

Am Hockeypark 1 

41179 Mönchengladbach 

 

Per Mail an info@deutcher-hockey-bund.de 

 

Betr.: Anträge gemäß § 15 Abs. 4   der Satzung des DHB auf Satzungsänderung 

Bezug:  Satzung DHB Stand 53. Bundestag 20.05.2017 

   

Liebe Sportfreunde! 

 

Der Bremer Hockey-Verband stellt zum Bundestag des Deutschen Hockey-Bundes am 

25./26.05.2019 in Grünstadt gemäß § 15 Abs. 4 der gültigen Satzung folgenden Antrag auf 

Änderung dieser Satzung:  

 

Änderung § 16 Abs. 2 (Stimmrecht, Vollmachten) 

 

Ersetze derzeitigen Satz 2: „Der jeweilige Vertreter bedarf einer schriftlichen Vollmacht, die vor 

der Teilnahme an der Sitzung dem Präsidenten oder den vom Präsidenten mit der Ausgabe der 

Stimmzettel beauftragten Personen im Original zu übergeben ist.“  

 

durch folgenden Satz 2: „Der jeweilige Vertreter bedarf einer Vollmacht, die vor der Teilnahme 

an der Sitzung dem Präsidenten oder den vom Präsidenten mit der Ausgabe der Stimmzettel 

beauftragten Personen in Textform zu übergeben ist.“  

 

Begründung: 

Diese geänderte Formulierung hat sich für solche Zwecke in Ordnungen des DHB (z.B. SGO 

DHB, SPO DHB) und im allgemeinen Geschäftsverkehr zwischen Bürgern und Behörden bewährt 

und wird selbst in der Satzung des DHB an anderer Stelle so verwandt (z.B. § 15 Abs. 4). 

 

Entsprechend dieser Bestimmung wird dieser Antrag in Textform vorgelegt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Frank Selzer 

 


